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Nr. 21 – 941 
 
 
Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2010 des Schulverbandes Stallwang 

 
I.  

 
Haushaltssatzung 

des Schulverbandes Stallwang 
für das Haushaltsjahr 2010 

 
Auf Grund des Art. 9 BaySchFG, Art. 40 KommZG sowie der Art. 63 ff. der Gemeindeordnung 
erlässt der Schulverband Stallwang folgende Haushaltssatzung: 
 
 

§ 1 
 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2010 wird hiermit festgesetzt; er schließt 
 
 im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit 358.165,00 € 
und 
 
im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit        0,00 € 
ab. 
 
 

§ 2 
 

Kredite zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögenshaushalt werden nicht aufgenommen. 
 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 
 
 

§ 4  
 

(1) Verwaltungsumlage 
1. Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf (Umlagesoll zur Finanzierung von 

Ausgaben im   V e r w a l t u n g s h a u s h a l t   wird für das Jahr 2010 auf 291.015,00 
€ festgesetzt und nach der Zahl der Verbandsschüler auf die Mitglieder des Schulver-
bandes umgelegt. 

 
2.  Für die Berechnung der Schulverbandsumlage wird die maßgebende Schülerzahl nach 

dem Stand vom 1. Oktober 2009 auf 185 Verbandsschüler festgelegt.  
 
3.  Die Verwaltungsumlage wird je Verbandsschüler auf 1.573,054 € festgesetzt.  
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(2) Investitionsumlage 

Eine Investitionsumlage wird nicht festgesetzt. 
 
 

 
§ 5 

 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haus-
haltsplan wird auf     10.000,00 €     festgesetzt. 
 
 

§ 6  
 

Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen.  
 

 
§ 7 

 
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2010 in Kraft. 
 
 
Stallwang, den 3. März 2010  Schulverband Stallwang  
 
 gez. 
  

W o l f 
1. Vorsitzender des Schul-
verbandes  

 
II. 
 

Das Landratsamt Straubing-Bogen als Rechtsaufsichtsbehörde hat mit Schreiben vom 
01.03.2010 Nr. 21-941 festgestellt, dass die Haushaltssatzung keine genehmigungs-pflichtigen 
Teile enthält. 
 

                 III. 
 
Die Haushaltssatzung wird hiermit gem. Art. 9 Abs. 9 BaySchFG i. V. m. Art. 24 Abs. 1 KommZG 
amtlich bekannt gemacht. Der Haushaltsplan 2010 liegt eine Woche ab dem Zeitpunkt dieser 
Bekanntmachung im Rathaus der VG Stallwang öffentlich auf. Außerdem liegt die Haushaltssat-
zung mit ihren Anlagen und der Haushaltsplan in der v. g. Geschäftsstelle innerhalb der Ge-
schäftszeiten zur Einsichtnahme bereit. 
 
 
Straubing, 09.03.2010 
Landratsamt Straubing-Bogen 
 
 
 
Rothammer 
Regierungsamtsrat 
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MANÖVERMELDUNG 
 
 
Manöver und andere Übungen der Bundeswehr und der Streitkräfte der Entsendestaaten (Bekanntma-
chung der Bayer. Staatskanzlei vom 11.07.1983, StAnz Beilage Nr. 30 vom 29.07.1983); 
 
Manövermeldung im Landkreis Straubing-Bogen 
 
 
Verband: 
Fliegende Abteilung 261; 91154 Roth, Otto-Lilienthal-Kaserne 
 
 
Übungsraum: 
Schwabach - Kallmünz - Neuburg v. Wald - Bad Berneck - Zeil - Maibach - Bad Neustadt - Meiningen - 
Saalfeld - Grenze Tschechien bis Passau - entlang Grenze Österreich - Trostberg - Raubling - Hofolding - 
Taufkirchen - Moosburg - Allershausen - Theissing - Nördlingen 
 
 
Zeit: 
a) 01.04. bis 30.04.2010 
b) 03.05. bis 31.05.2010 
c) 01.06. bis 30.06.2010 
 
 
Art der Übung: 
Taktikausbildung großräumiger PAH-Einsatz im Rahmen der Fliegerischen Aus- und Weiterbildung 2010 
 
 
Besonderheiten: 
An Freitagen, Samstagen, Sonn- und Feiertagen findet grundsätzlich kein fliegerischer Dienst statt. 
 
 
Der Bevölkerung wird nahegelegt, sich den Einrichtungen der übenden Truppen und von evtl. liegen-
gebliebenen militärischen Sprengmitteln (Fundmunition und dgl.) fernzuhalten. Auf die Strafbarkeit des 
Auflesens von Sprengmitteln wird hingewiesen. 
 
Wer Kampfmittel findet, hat dies unverzüglich der nächsten Polizeidienststelle anzuzeigen. Zuwider-
handlungen können nach § 18 des Gesetzes über die Kontrolle von Kriegswaffen als Ordnungswidrigkeit 
geahndet werden. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass Übungsschäden, welche die Bundeswehr allein verursacht hat bzw. die 
Stationierungskräfte allein oder gemeinsam mit der Bundeswehr verursacht haben oder deren Verursa-
cher unbekannt ist, bei der zuständigen Gemeinde anzumelden sind, welche Meldung nach Formblatt 
direkt an die Standortverwaltung Bogen weiterleitet bzw. die Schäden bei der Bundesanstalt für Immobi-
lienaufgaben, Schadensregulierungsstelle des Bundes, Regionalbüro Süd, Krelingstr. 50, 90408 Nürn-
berg, anmeldet. 
 
Die Gemeinden werden gebeten, für die ortsübliche Bekanntmachung zu sorgen sowie die Jagdaus-
übungsberechtigten und die Bewohner abgelegener Gemeindeteile und Gehöfte von der Übung zu ver-
ständigen. 
 
Einwendungen gegen diese Übung oder einschränkende Bedingungen sind dem Landratsamt Straubing-
Bogen unverzüglich mitzuteilen. 
 
 
 
Steinbauer 
 
 
 



 

Amtsblatt des Landkreis Straubing-Bogen     - Seite 28 
 

Aufgebot 
 

einer verloren gegangenen 
 

Sparurkunde 
 
Die Sparurkunde 
   Antragsteller 
 
 Sparkassenbuch Konto Nr. 3410557822 Gierl Maximilian 
 
ist in Verlust geraten.   
 
Der Vorstand der Sparkasse Landshut erlässt gemäß Artikel 35 AGBGB 
zum Zwecke der Kraftloserklärung das Aufgebot. 
 
Der Inhaber dieser Sparurkunde wird hiermit aufgefordert, seine Rechte 
unter Vorlage der Urkunde bis spätestens 
 

08. Juni 2010 
 
bei der Sparkasse Landshut anzumelden. Werden bis zum vorgenannten 
Termin keine Rechte geltend gemacht, so erfolgt anschließend die Kraft-
loserklärung der Sparurkunde. 
 
 
Landshut, den 08.03.2010 
 
Sparkasse Landshut 
 
 
 
 
Wirkert               Bruckner 


